
1 SÀTZUNG

der Ortsgeneinde Rutsweiler an der Lauter
zur Festlegung von Grenzen ftir den in ZusammenÌrang bebauten
Ortsteil trHauptstraBen

, yon 27.o3.L996

Der Ortsgerneinderat Rutsweiler an der Lauter hat in seiner
Sitzung arn 28.O9.L995 aufgrund des S 34 Abs. 4 Satz l- Nrn. l-
und 3 Baugesetzbuch (BauGB) von 08.12.1-986 (BcBl. I S. 2253),
zuletzt geändert durch Ä,rt. l- des Gesetzes zur Erleichterung
von Investitionen und der Àusweisung und Bereitstellunq von
lilohnbauland ( fnvestitionserleichterungs- und WohnbaulandG) vorn
22.o4.L993 (BcBl. I s. 466), in Verbindung nit S 4 A,bs. 2a
Maßnahmengesetz zum Bau.gesetzbuch (BauGB-I{aßnahmenG) vom
28.O4.a993 (BcB1. I S. 622) und S 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz in der Neufassung: vom 3l-.01-.L994 (GVBI. S.
l-53 ) , zuJ-el*.zt geändert durch Landesgesetz vorn 02.l-1-.1,993
(GVBI. S. 5l-8), folgende Satzunqr beschlossen, die nach
Durchfährung des Ànzeigeverfahrens (S 34 Àbs. 5 BauGB) gernäB S

22 Abs. 3 BaUGB hiernit bekanntgemacht wird:

s1_

Die Grundstücke in der cewanne t'Wögelchêñtt, FLurstücke Nrn. 5,
5/1, 6/a, B, 32/2, L421"/L, L422/4, t422/6, 1423/5, 1,423/7 |
1424/7 und 1-424/8, werden als im Zusammenhang bebauter
Ortsteil gemäß S 34 BauGB festgelegt.

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist aus dem beige-
fügten Lageplan ersichtlich. Der Lageplan ist Bestandteil die-
ser Satzung.

Die Satzung hat zun Ziel, über die Abgrenzung des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils rrHauptstraBert hinaus städtebaulich ge-
eignete Außenbereichsflächen für Zwecke des lìlohnung'sbaues ein-
zubeziehen.

Die in die Satzunq einbezogenen Fl-Ëichen sind durch eine über-
wiegende Wohnnutzung des angrenzenden Bereichs geprägt, und die
Satzunq ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
vereinbar.

s2
Textliche Festsetzungen für die Baugrundstücke, Flurst.Nrn.
1423/5 und L423/7z

1-. Auf den in die Satzung einbezogenen Flächen sind
ausschließIich lrlohngebäude als Einzelhäuser zulässig ( S 4
Abs.2a BaUGB-MaßnahmenG i.V. nit S 9 Abs.l- Nr.2 BauGB)
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2. Zum Àusgleich des Eingriffs in Natur und Landsctraft wird
auf den Baugrundstticken ein Pflanzgebot festgesetzt. Àuf
dj-esen Baugrundstücken sind mindestens zwei obstbäume
(Hochstämne althergebrachter Sorten) anzupflanzen (S 34 Àbs.4
sai-z 3 BaUGB i.V.nit S 9 Àbs.l- Nr.25 BauGB)

3. Für die irn Satzungsbereich auf den Baugrundstücken
vorhandenen Obstbäune, die durch die Bau¡naßnahrne nicht
unrnittelbar berührt werden, wird ein Erhaltungsgebot
festgesetzt (S 34 Àbs.4 satz 3 BauGB i.v.nit S 9 Àbs. 1Nr.25
BauGB).

4. Die Ableitung von Drainagewässern in das Gewässer oder in
das Kanalnetz ist nicht gestattet.

5. Zum Schutz gegen Vernässung wird ernpfohlen, die
Unterkellerung in Forrn wasserdichter Wannen o.ä. auszubilden.

6. Die anfallenden häuslichen Abwässer der noch zu bebauenden
Grundstücke sind über einen reinen Schmutzwasserkanal an das
Kanalnetz zur Kläranlage anzuschließen.

7 . Nichtbehandlungsbedürftige Niederschlagswässer sind
breitflächig über die belebte Bodenzone dern natürlichen
!{asserhaushalt zuzuführen .

B. Abweichunqen bei den beiden vorgenannten Punkten Nr. 6 und
7 der Àbwasserbeseitigung bedürfen der Zustimmung des Staatl.
Amtes für Wasser- und Àbfallwirtschaft Kaiserslautern.

9. Das bei der Unterkellerung anfallende Erdaushubmaterial ist
- soweit es auf den Baugrundstücken zur Freiflächengestaltung
nicht verwertet werden kann - auf den zugelassenen Deponien
ordnungsgenäß zu beseitigen.

l-0. Der Erlaß der Satzung erfolgt in Kenntnis des
Vorhandenseins der Bundesstraße 27o und der von ihr
ausgehenden Immissionen. Forderungen der Grundstückseigentümer
gegen den Baulastträger der Bundesstraße wegen
Immissionsschutzmaßnahmen im Zusammenhang ¡nít der Festlegung
des Gebietes als im Zusammenhang bebauter Ortsteil sind
ausgeschlossen.
Eventuell notwendig werdender Lärmschutz, bzw.
LärmschutzmaBnahrnen, obliegen den Bauwilligen und gehen nicht
zu Lasten des Straßenbaulastträgers.

s3
Diese satzung tritt nit ihrer Bekanntmachung in Kraft (S 34
Àbs. 5 BauGB i.V. nit S 22 ebs. 3 BaUGB und S 24 GenO).

Rutsweiler an der Lauter, den 27.3.L996

ltt( qill'L
(Cossmann)
ortsbürgerrneisterin
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Erlaß eÍner Satzung über die Festlegung von Grenzen für den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil ltllauptstraßerr in der
ortsgerneinde Rutsweiler a.d.L.,'
Verfahrensvermerke

l-. Der Ortsgerneinderat Rutsweiler a.d.L. hat in seiner Sitzung
am 29.Og.Lgg4 beschlossen, die vorgenannte Satzung zu er-
lassen.

2. Vor dem Erlaß der Satzung wurde den betroffenen Bürgern ge-
näß S 34 Abs. 5 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahne gege-
ben.
Zu diesen Zwec]< Iag der Entwurf der Satzung in der Zeit vom
02 .l-i-. i-994 bis 05.L2.L994 zur Einsichtnahrne öf f entlich aus.
Àuf die öffentl-iche Auslegung und auf die Möqlichkeit zvr
Abgabe einer Stellungname wurde durch ortsübliche Bekannt-
machung am 02.II.I994 im Antsblatt der Verbandsgemeinde
I{olfstein, Nr. 44/L994, Seiten 5, B und I ' hingewiesen.

3. Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde mit
Schreiben vom 24.1,O.L994 Gelegenheit zur Stellungnahrne bis
05.1- 2.l-.994 gegeben.

4. lrtährend der vorgenannten Beteiligungsf rist wurden 7 Beden-
ken und Ànregungen vorgebracht, ãie vom ortsgemeinderat
am 16.O2.L995 geprüft wurden.

5 Das Ergebnis der Prtifung wurde denjenigen, die Bedenken und
Anregungen vorgebracht haben, mit Schreiben vom 22.03.1-995
rnitgeteilt.

Den beteitigten Bürgern sowie den beteiligten Trägern öf-
fentlicher Belange wurden ¡nit Schreiben vom 22.O3.1-995 zrt
den ergänzten Teilen des Satzungsentwurfs (einschlíeßIich
l,ageplán) gernäß S 34 Abs. 5 BauGB nochmals Gelegenheit z\r
Stellungnahne bis 13.04 .1995 gegeben.

6

7. Bis zu diesern Zeitpunkt sind keine Bedenken und Ànregungen
mehr vorgebracht worden.

B. Díese Satzung wurde am 28.O9.1-995 ín der öffentlichen Sit'-
zung des Ortsgemeinderates Rutsweiler a.d.L. beschlossen.

g. Diese Satzung wurde am 1-3 .10.l-995 der Kreisverwaltung
-Untere gauauisichtsbehörde- Kusel genäß S 24 Abs. 5 i.V.n.
S 22 Abs. 2 BauGB angezeigt.

L0.Die Kreisverwaltung Kusel hat nit Bescheid von 22-O3.L996
Az.t 63/6IO-L9 Rutsweiler a.d.L. S.1, nitgeteilt, daß
keine Verletzung von Rechtsvorschriften geltend genacht
werden.

Ll-.Diese Satzung und die Durchführung des Änzeigeverfahrens
wurden am 03:04.1996 im AmtsbLatt der Verbandsgemeinde
wolfstein, Ausgabe L4/96 ortsüblich bekanntgemacht (s 22
Àbs. 3 BaUGB).
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12. ?i":ç Satzung tritt nit ihrer Bekanntmachung,
03.04.L996, in Kraft. also am

.Rutsweiler a. d. L. , den O3 . 04 . l-996- ortsgeneinde Rutsweiler a.d.L. :

f(!Åt httnrtttt't
( Cossmann ) ortsbürgerneisterin
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